
Problem: 
Sie können zur Begleichung der Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst Gebühren 

erheben. Voraussetzung hierfür sind eine entsprechende Satzung sowie eine konsistente 

Kalkula on. Hierbei stellen sich immer wieder die gleichen Fragen:  

 Sind einzelne Kosten, wie die Kosten der Abfallbehälterentleerung, ansatzfähig? 

 Welcher Maßstab soll für die Bemessung der Gebühren gewählt werden? 

 Wie wird der öffentliche Anteil ermi+elt? 

 Wie werden landwirtscha,liche und forstwirtscha,liche Grundstücke einbezogen? 

 

Geht es Ihnen auch so? Dann lassen Sie sich jetzt ein unverbindliches Angebot von uns er-

stellen. 

 

Lösung: 
Wir kalkulieren Ihre Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst, sodass Sie mehr 

Handlungsspielraum und Kapazitäten für das Tagesgeschä, haben. 

Diese Kommunen haben 
ihre Gebühren bereits mit 
uns kalkuliert: 

 Stadt Munster 

 Stadt Königs Wuster-

hausen 

 Stadt Trebbin 

 Stadt Westerstede 

 Stadt Parchim 

Weitere Informa onen: 

www.ipm.berlin 

Ins�tut für Public Management 

am Ins tut für Prozeßop mierung  

und Informa onstechnologien GmbH 

Wönnichstraße 68-70 

10317 Berlin 

Gebührenkalkulation 
für Straßenreinigung und Winterdienst 

 Weitere LEISTUNGEN 
 Wir entwickeln gemeinsam in einem Workshop ein Kalkula onsschema vor Ort, prüfen Ihre Kalkula-

 on oder analysieren Ihre Kosten und decken Op mierungspotenzial auf. 

 Kalkulation der 

  GEBÜHREN 

 

 

 

 

 

Wir s mmen gemeinsam mit Ihnen vor 

Ort die Details und das Kalkula onssche-

ma ab. Dann berechnen wir die kosten-

deckenden Gebühren für Straßen- oder 

Winterdienst. Außerdem erstellen wir 

einen Kalkula onsbericht. 

 

So haben Sie mehr Handlungsspielraum. 

 Ergebnis- 

  PRÄSENTATION 

 

 

 

 

 

Gerne präsen eren wir die Ergebnisse 

der Kalkula on vor Ausschüssen und 

poli schen Gremien.  

 

Als externe Experten sind wir objek v 

und überzeugen die Poli k somit schnel-

ler und einfacher. 

 Prüfung der 

  SATZUNG 

 

 

 

 

 

Wir prüfen und op mieren Ihre vorhan-

dene Satzung und passen diese auf Basis 

der aktuellen Rechtsprechung an.  

 

Sie profi eren von unseren Erfahrungen 

aus vielzähligen Kommunen und sparen 

wertvolle Zeit. 

Ihr Ansprechpartner: 

Marius Hoppe 

030 - 3 907 907 - 66 

m.hoppe@ipm.berlin 


